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Sehr geehrte Mandanten,

auch positive Entscheidungen können einen beängstigenden Unterton

haben. So wie in diesem Fall:

Mit Urteil vom 24.04.2014 (Az: V R 52/13) hat der BFH entschie-

den, dass Säumniszuschläge in vollem Umfang zu erlassen sind, wenn

eine rechtswidrige Steuerfestsetzung aufgehoben wird und der Steu-

erpflichtige zuvor alles getan hat, um eine Aussetzung der Vollziehung

(AdV) zu erreichen.

Das Urteil ist zu begrüßen und richtig. Nicht nur, dass die Rechte der

Steuerpflichtigen gestärkt werden. Darüber hinaus ist es auch vollkom-

men unlogisch, dass der Bürger mit Zuschlägen belastet werden soll,

obwohl er in der Sache Recht hatte und auch zuvor alles gemacht hat,

um eine AdV zu erhalten.

Exakt dies führt aber auch zu dem beängstigenden Unterton: Schließ-

lich muss man sich fragen, warum Finanzbeamte einen solchen Fall

überhaupt noch vor den BFH treiben. Zum einen war dem Steuerpflich-

tigen kein Vorwurf zu machen. Zum anderen hatte der BFH in ähnlich

gelagerten Fällen in der Vergangenheit immer in diesem Tenor ent-

schieden. Aus diesem Grund hatte schon die Vorinstanz keine Beden-

ken, die Säumniszuschläge zu erlassen. Es ist daher beängstigend,

welche Denkweise seitens der Finanzverwaltung dahinter zu stehen

scheint: Auch wenn der Fiskus in der Sache verliert und dem Steuer-

pflichtigen kein Vorwurf zu machen ist - Kohle wollen wir dennoch!

Am Ende bleibt die Hoffnung, dass solch übereifrige Finanzbeamte aus-

gebremst werden. Auch dies würde zu einer Entlastung der Gerichte

beitragen. Leider stirbt die Hoffnung jedoch zuletzt, weshalb Steuer-

pflichtige auf alles vorbereitet sein müssen. In diesem Sinne:

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Daniel Klein

Steuerberater
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorg- fältig ausge-
wählt und zu- sammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag dar- stellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Infor-matio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuer- problem vereinbaren
Sie des- halb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine
verbindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.11.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.11. für den Eingang der 

Zahlung.

17.11.

 � Gewerbesteuer

 � Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.11. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge November 2014

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Novem-

ber ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.11.2014.

Steueränderungen: Pläne für 2015

Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf für eine 

Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen und weiterer 

Vorschriften vorgelegt. Hintergrund ist nach Angaben des Ministe-

riums, dass sich seit dem Erlass der Verordnung zum Erlass und zur 

Änderung steuerlicher Verordnungen vom 11.12.2012 in mehreren 

Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich notwendiger Verord-

nungsbedarf ergeben habe. Diesen Bedarf greife der Verordnungsent-

wurf zusammenfassend auf.

So werde eine Regelung zur Vollstreckung von Bescheiden über 

Forderungen der zentralen Stelle in die Altersvorsorge-Durchfüh-

rungsverordnung, die der bisherigen Verwaltungspraxis entspricht, 

aufgenommen. Die anzeigepflichtigen Angaben in der Erbschaftsteu-

er-Durchführungsverordnung würden um die steuerliche Identifikati-

onsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung ergänzt. Auch werde 

eine Formulierung in der Deutsch-Luxemburgischen Konsultationsver-

einbarungsverordnung klargestellt. Die Ausbildungs- und Prüfungs-

ordnung für die Steuerbeamten werde im Hinblick auf die Zulassungs-

punktzahl zur mündlichen Prüfung korrigiert.

Zudem werde die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in mehre-

ren Punkten geändert. So werde die Liste der amtlich anerkannten Ver-

bände der freien Wohlfahrtspflege überarbeitet. Die Voraussetzungen 

zur Anwendung des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens würden klarge-

stellt. Die Regelung zum Vorsteuer-Vergütungsverfahren bezüglich der 

möglichen Anzahl von Anträgen im Ausland ansässiger Unternehmer 

an das Unionsrecht werde angepasst. Eine Regelung zur Anrechnung 

von festgesetzten Zinsen auf Prozesszinsen im Vorsteuer-Vergütungs-

verfahren werde eingeführt; ebenso eine Verpflichtung zur elektroni-

schen Übermittlung von Vorsteuervergütungsanträgen von im Dritt-

landsgebiet ansässigen Unternehmern. Schließlich sei die Übertragung 

der Zuständigkeit für das „Mini-one-stop-shop“-Verfahren für in Polen 

ansässige Unternehmen auf das Finanzamt Cottbus geplant.

Darüber hinaus werden laut Finanzministerium redaktionelle Ände-

rungen unter anderem auch in der Einkommensteuer-Durchführungs-

verordnung und der Verordnung zur Durchführung des Fünften Vermö-

gensbildungsgesetzes vorgenommen.

Bundesfinanzministerium, PM vom 09.10.2014

Werbungskosten: Neue Beträge für Umzugsauslagen

Das Bundesfinanzministerium hat ein Schreiben zur steuerlichen Aner-

kennung von Umzugskosten nach R 9.9 Absatz 2 der Lohnsteuerricht-

linien veröffentlicht, in dem die maßgebenden Beträge für umzugs-

bedingte Unterrichtskosten und sonstige Umzugsauslagen ab dem 

01.03.2014 und 01.03.2015 angegeben sind.

Danach beträgt der Höchstbetrag, der für die Anerkennung umzugsbe-

dingter Unterrichtskosten für ein Kind nach § 9 Absatz 2 Bundesum-

zugskostengesetzes (BUKG) maßgebend ist, bei Beendigung des Um-

zugs ab 01.03.2014 1.802 Euro und bei Beendigung des Umzugs ab 

01.03.2015 1.841 Euro.

Der Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen nach § 10 Absatz 

1 BUKG beträgt für Verheiratete, Lebenspartner und Gleichgestell-
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te im Sinne des § 10 Absatz 2 BUKG bei Beendigung des Umzugs ab 

01.03.2014 1.429 Euro und ab 01.03.2015 1.460 Euro. Für Ledige, die 

die Voraussetzungen des § 10 Absatz 2 BUKG nicht erfüllen, beträgt 

dieser Pauschbetrag bei Beendigung des Umzugs ab 01.03.2014 715 

Euro und ab 01.03.2015 730 Euro.

Der Pauschbetrag erhöht sich für jede in § 6 Absatz 3 Satz 2 und 3 

BUKG bezeichnete weitere Person mit Ausnahme des Ehegatten oder 

Lebenspartners zum 01.03.2014 um 315 Euro und zum 01.03.2015 um 

322 Euro.

Das BMF-Schreiben vom 01.10.2012 (IV C 5 – S 2353/08/10007) ist 

nach dem aktuellen Schreiben auf Umzüge, die nach dem 28.02.2014 

beendet werden, nicht mehr anzuwenden.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 06.10.2014, IV C 5 – S 

2353/08/10007

Zivilprozesskosten auch bei Insolvenz des Prozess-
gegners abzugsfähig

Die Kosten eines Zivilprozesses sind auch dann als außergewöhnli-

che Belastung steuerlich abzugsfähig, wenn der Steuerpflichtige trotz 

Obsiegens vor Gericht infolge der Insolvenz des Prozessgegners die 

gesamten Rechtsanwaltskosten und auch die auf den Gegner entfal-

lenden Gerichtskosten tragen muss. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Düsseldorf entschieden. Die von ihm zugelassene Revision läuft beim 

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VI R 56/14.

Die Klägerin ist von ihrem Ehemann geschieden. Nach der Scheidung 

kam es zu einer Vielzahl gerichtlicher Auseinandersetzungen, die über-

wiegend mit dem Zugewinnausgleich und dem nachehelichen Unter-

halt im Zusammenhang standen. Über das Vermögen des geschiede-

nen Ehemannes ist zwischenzeitlich das Insolvenzverfahren eröffnet 

worden. In ihrer Steuererklärung für 2010 machte die Klägerin unter 

Hinweis auf die neuere Rechtsprechung des BFH Gerichtsgebühren 

und Rechtsanwaltskosten als außergewöhnliche Belastung geltend. 

Die Aufwendungen standen im Zusammenhang mit einem Beschwer-

deverfahren vor dem Oberlandesgericht, das die Klägerin im Anschluss 

an eine familienrechtliche Streitigkeit gegen ihren Ex-Ehemann ge-

führt hatte. Das Finanzamt ließ die Aufwendungen unter Berufung auf 

einen so genannten Nichtanwendungserlass nicht zum Abzug zu.

Das FG Düsseldorf hat der Klage stattgegeben. Nach der geänderten 

Rechtsprechung des BFH könnten Zivilprozesskosten unabhängig vom 

Gegenstand des Prozesses aus rechtlichen Gründen zwangsläufig er-

wachsen, da streitige Ansprüche wegen des staatlichen Gewaltmono-

pols regelmäßig nur gerichtlich durchzusetzen und abzuwehren seien. 

Voraussetzung sei, dass sich der Steuerpflichtige nicht mutwillig oder 

leichtfertig auf den Prozess eingelassen habe. Der erkennende Senat 

schließe sich dieser Rechtsprechung – entgegen der Entscheidung ei-

nes anderen Senats des FG Düsseldorf – an.

In Anwendung dieser Grundsätze seien der Klägerin die Aufwendungen 

aus rechtlichen Gründen zwangsläufig erwachsen. Sie habe sich auch 

nicht mutwillig oder leichtfertig auf das Verfahren eingelassen. Die 

Kosten seien unausweichlich, da die Rechtsverfolgung aus der Sicht 

eines verständigen Dritten hinreichende Aussicht auf Erfolg geboten 

habe; die Klägerin habe weit überwiegend obsiegt. Der Zwangsläufig-

keit stehe nicht entgegen, dass die Klägerin aufgrund der Insolvenz ih-

res geschiedenen Ehemannes die gesamten Rechtsanwaltskosten und 

auch die auf ihren geschiedenen Ehemann entfallenden Gerichtskos-

ten habe tragen müssen. Denn auch insoweit habe sich letztlich das 

jedem Verfahren innewohnende Prozess- und Kostenrisiko realisiert.

Abschließend weist das FG darauf hin, dass die ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2013 anwendbare gesetzliche Neuregelung im Streitfall 

nicht zur Anwendung gelangt sei. Danach seien Prozesskosten vom 

Abzug ausgeschlossen, es sei denn, es handele sich um Aufwendungen, 

ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu 

verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üblichen 

Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.08.2014, 3 K 2493/12 E, nicht 

rechtskräftig

Oberfinanzdirektion Koblenz aufgelöst

Die Oberfinanzdirektion Koblenz (OFD) und das Amt für Wiedergut-

machung wurden zum 1. September 2014 aufgelöst, die Arbeit über-

nehmen drei selbstständige Landesämter: Das Landesamt für Steuern 

(LfSt), das Landesamt für Finanzen (LfF) sowie das Amt für Bundesbau 

(ABB). Das Amt für Wiedergutmachung, mit Sitz in Saarburg, wird in 

diesem Zusammenhang in das Landesamt für Finanzen integriert.
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Mit der Auflösung der Oberfinanzdirektion Koblenz, unter anderem 

zuständig für die Finanzämter des Landes sowie die Besoldung, Ver-

sorgung und Vergütung der Landesbediensteten, wird die bereits seit 

einigen Jahren faktisch bestehende fachliche und haushalterische 

Selbstständigkeit dieser Abteilungen der OFD offiziell vollzogen. Die 

Maßnahme ist ein zentrales Element der Strukturreform der Finanz-

verwaltung, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der betroffenen Arbeitsbereiche hat, die an den 

bisherigen Dienstorten verbleiben.

Oberfinanzdirektion Koblenz 22.8.2014, Pressemeldung

Ermittlung des steuerpflichtigen Spekulations- 
gewinns: BFH bestätigt Entscheidung des FG Münster

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 06.05.2014 (IX R 27/13) 

eine Entscheidung des Finanzgerichts (FG) Münster vom 21.06.2013 

(4 K 1918/11 E) zur Aufteilung eines Gewinns aus einer Grundstücks-

veräußerung bestätigt. Betroffen ist laut FG eine Rechtsfrage, die im 

Zusammenhang mit der 1999 beschlossenen Verlängerung der so ge-

nannten Spekulationsfrist für private Veräußerungsgeschäfte von zwei 

auf zehn Jahre steht. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) habe 

dieses Gesetz insoweit als verfassungswidrig angesehen, als durch die 

Neuregelung Wertsteigerungen erfasst werden, die bis zur Verkündung 

am 31.03.1999 bereits entstanden waren und die nach der bis dahin 

geltenden Rechtslage steuerfrei hätten realisiert werden können (Be-

schluss vom 07.07.2010, 2 BvL14/02 und andere).

Im Streitfall hatte der Kläger ein Grundstück, das er im Dezember 1996 

erworben hatte, im September 1999 verkauft. Dabei erzielte er einen 

Gewinn von rund 120.000 DM. Dieser resultierte zu einem erheblichen 

Teil aus einer Sonderabschreibung nach § 4 des Fördergebietsgeset-

zes, die der Kläger im Anschaffungsjahr in Anspruch genommen hatte. 

Das Finanzamt hatte die sich aus der Inanspruchnahme der Sonder-

abschreibung ergebende „buchmäßige“ Wertsteigerung linear verteilt 

und damit teilweise auch dem Zeitraum nach dem 31.03.1999 zuge-

ordnet, während der Kläger diese als in vollem Umfang steuerfreie 

Wertsteigerung ansah.

Das FG Münster hatte der Klage stattgegeben, weil es die Sonder-

abschreibungen ebenfalls in vollem Umfang dem steuerfreien Teil 

zuordnete. Dabei könne es nicht darauf ankommen, ob es sich um 

tatsächliche Steigerungen des Grundstückswerts handelt oder der 

Veräußerungsgewinn überwiegend deshalb entsteht, weil in der Ver-

gangenheit gesetzlich zulässige Sonderabschreibungen in Anspruch 

genommen worden sind. Das Vertrauen des Steuerpflichtigen in die 

Steuerfreiheit der mit Ablauf der Zweijahresfrist geschützten Vermö-

gensposition sei in beiden Fällen verfassungsrechtlich gleichermaßen 

geschützt. Da der Kläger das Grundstück vor dem 31.03.1999 vollstän-

dig steuerfrei hätte veräußern können, entspreche eine zeitlich lineare 

Aufteilung den Vorgaben des BVerfG nicht.

Mit einer im Wesentlichen identischen Argumentation habe der BFH 

nun die hiergegen vom Finanzamt eingelegte Revision zurückgewiesen 

und damit die Entscheidung des FG Münster bestätigt.

Finanzgericht Münster, PM vom 15.09.2014

Grunderwerbsteuer: Grundstück und Gebäude  
werden zusammengezählt, wenn...

Wer ein Grundstück kauft und darauf ein Haus errichten lässt, der zahlt 

die Grunderwerbsteuer (je nach Bundesland unterschiedlich hoch, bis 

zu 6,5 %) von den Gesamtkosten. Ein Bauherr wollte es besonders 

schlau angehen und kaufte zunächst nur das Grundstück und ließ da-

rauf den Rohbau des Hauses erstellen. Den Innenausbau wollte er in 

Eigenregie fertigstellen. Er verpflichtete dafür aber Handwerker, die 

allerdings vom vorherigen (Rohbau-)Leiter engagiert worden waren. 

Das Finanzgericht Düsseldorf sah in diesem „verdeckten Bauherren-

modell“ eine unzulässige Umgehung der Steuergesetzgebung und 

rechnete für die Höhe der Grunderwerbsteuer den Aufwand für den 

Innenausbau zum Grundstücks- und Rohbaupreis hinzu.

FG Düsseldorf, 7 K 3467/12 vom 09.10.2013

Photovoltaik- und KWK-Anlagen: Bundesfinanz-
ministerium informiert über umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung

In einem aktuellen Schreiben behandelt das Bundesfinanzministeri-

um (BMF) die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Photovoltaik- 

und Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anlagen. Zudem geht es in dem 
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Schreiben um die Abschaffung des Eigenverbrauchsbonus nach § 33 

Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) durch die EEG-

Novelle zur Photovoltaik 2012 ein.

Das BMF behandelt in seinem Schreiben zunächst die umsatzsteuer-

liche Behandlung neuer Photovoltaik-Anlagen, also solcher Anlagen, 

die seit dem 01.04.2012 in Betrieb genommen worden sind. Thema-

tisiert wird unter anderem der Vorsteuerabzug des Anlagenbetreibers, 

die umsatzsteuerliche Behandlung bei Verwendung des dezentral ver-

brauchten Stroms für nichtunternehmerische Zwecke sowie die Be-

messungsgrundlage (§ 10 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz).

Auch in Bezug auf die KWK-Anlagen ist die Verwendung selbst erzeug-

ter Wärme für nichtunternehmerische Zwecke Thema des BMF-Schrei-

bens. Auch geht das Ministerium auf die umsatzsteuerliche Behand-

lung bei verbilligter Abgabe von Wärme an nahe stehende Personen 

ein.

Das ausführliche Schreiben steht auf den Seiten des Ministeriums 

(www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik „Aktuelles/BMF-

Schreiben“ als pdf-Datei zum Download zur Verfügung.

Bundesfinanzministerium, Schrieben vom 19.09.2014, IV D 2 – S 

7124/12/10001-02

Grundsteuer: Steuer-Gewerkschaft hält derzeitiges 
Verfahren für verfassungswidrig

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) hält das derzeitige Grund-

steuerverfahren für verfassungsrechtlich höchst bedenklich. In einer 

Stellungnahme gegenüber dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 

führt die Gewerkschaft aus, der Umstand, dass in den alten Bundes-

ländern derzeit rund 50 Jahre alte Werte zugrunde gelegt würden, sei 

inzwischen nicht mehr akzeptabel. In den neuen Bundesländern wer-

de, da es dort zu keiner Hauptfeststellung von Einheitswerten zum 

01.01.1964 gekommen sei, sogar mit 80 Jahre alten Werten gearbei-

tet, kritisiert die DSTG. Dort habe die letzte Wertfeststellung per 1935 

stattgefunden.

Nachdem der Bundesfinanzhof in zwei Urteilen aus dem Jahr 2010 die 

Werte zum Grundsteuerstichtag 01.01.2007 gerade noch für verfas-

sungsfest gehalten habe, seither aber bereits wieder sieben Jahre ohne 

eine Reform verstrichen seien, sei davon auszugehen, dass das BVerfG 

die Unvereinbarkeit der für die Grundsteuer notwendigen Einheitswer-

te mit dem Grundgesetz feststelle. Beobachter erwarteten ein Urteil 

des BVerfG möglicherweise noch in 2014.

In ihrer Stellungnahme macht die DSTG zugleich deutlich, dass eine 

neue Bewertung der Immobilien nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung 

der Grundsteuer führen müsse. Die DSTG tritt einer Einschätzung 

mehrerer Medien und Berechnungen des Bundes der Steuerzahler klar 

entgegen, nach denen „Mieter und Hausbesitzer noch bezahlen sol-

len“. Die tatsächliche Höhe der Grundsteuer hätten die Kommunen 

über ihre individuellen Steuer-Hebesätze in der Hand, stellt die DSTG 

fest. Mit diesen inzwischen deutlich dreistelligen Hebesätzen (Beispie-

le: Berlin (810 Prozent), Köln (515 Prozent), München (535 Prozent) 

hätten die Kommunen die Werteverzerrung über die Jahre indirekt 

korrigiert. Erhöhe man die Grundstückswerte, seien entsprechend die 

Hebesätze wieder zu senken. Eine Mehrbelastung sei daher keines-

falls zwingende Folge, sondern allenfalls eine gewollte politische Ent-

scheidung. Die DSTG sieht daher in einem entsprechenden Urteil des 

BVerfG keinen Freibrief für eine Erhöhung der Grundsteuer.

In ihrer Stellungnahme macht die DSTG aber auch deutlich, dass für ein 

völlig neues Bewertungsverfahren in den Finanzämtern kein Personal 

vorhanden ist. Eine am Verkehrswert orientierte Individualbewertung 

jedes Grundstücks in Deutschland (wozu auch Eigentumswohnungen 

zählten) sei von den Bundesländern mit ihrem reduzierten Personal in 

den Finanzämtern unmöglich und auf Jahre hinaus nicht leistbar. In 

ihrer Stellungnahme macht die DSTG daher auch einen eigenen Vor-

schlag für eine Bewertungsvereinfachung, um den Aufwand für alle 

Beteiligten in Grenzen zu halten.

Deutsche Steuer-Gewerkschaft, PM vom 17.09.2014
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Anlagegeschäfte: Auf Gebühren muss vor Vertrags-
schluss hingewiesen werden

Bei Anlagegeschäften dürfen nur dann Gebühren berechnet werden, 

wenn darauf vor Vertragsschluss in deutlicher Art und Weise hingewie-

sen worden ist. Dies hebt das Amtsgericht (AG) München hervor.

Die Klägerin und ihr Ehemann hatten Anfang 2011 einen Ratenkauf-, 

Kauf- und Lagervertrag mit der Beklagten, einer Edelmetallhändlerin, 

abgeschlossen. Die beiden verpflichteten sich, jeweils 80 Euro im Mo-

nat für die Dauer von zehn (Ehefrau) beziehungsweise 20 (Ehemann) 

Jahren auf das Depot einzuzahlen. Die Klägerin und ihr Ehemann zahl-

ten vom 01.03.2011 bis 01.03.2013 jeweils insgesamt 1.920 Euro, 

der Ehemann außerdem zusätzlich einen Einmalbetrag von 2.036 

ein. Zu der Geldanlage geraten hatte ihnen ihr Versicherungsvertre-

ter. Bei dem Anlagemodell sollte für die einbezahlte Summe jeweils 

Edelmetall in Form von Gold und/oder Silber erworben werden, was 

dann eingelagert wurde. Einen Prospekt oder Katalog über das Anlage-

modell hat das Ehepaar nicht ausgehändigt bekommen. Über etwaige 

Depot- oder Abschlussgebühren wurde es nicht aufgeklärt. Die von der 

Edelmetallhändlerin an das Ehepaar übersandten Schreiben enthalten 

keinen Hinweis auf etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB).

Am 06.03.2013 kündigte das Ehepaar die beiden Depots mit sofortiger 

Wirkung und forderte von der Beklagten die Auszahlung der einbezahl-

ten Beträge. Die Beklagte erstattete 933,42 Euro. Den Rest verrechne-

te sie mit Gebühren. Die Edelmetallhändlerin macht geltend, dass ver-

traglich vereinbarte Gebühren in Höhe von 4.943,51 Euro entstanden 

und von dem Ehepaar an sie zu zahlen seien. Das Ehepaar fordert auch 

diesen Betrag zurück.

Das AG München hat entschieden, dass das Ehepaar den Vertrag nach 

den gesetzlichen Regelungen des Geschäftsbesorgungsvertrages kün-

digen durfte. Für die Geldanlage müsse es keine Gebühren bezahlen. 

Die AGB der Beklagten, in denen die Gebühren geregelt sind, seien 

nicht Vertragsinhalt geworden, da sie in den Vertragsformularen nicht 

enthalten gewesen seien. Aber selbst wenn die AGB und die Pflicht zur 

Zahlung der Gebühren Vertragsinhalt geworden wären, könnte das 

Ehepaar das gesamte Geld zurückverlangen, so das AG.

Bei den Vertragsverhandlungen über Anlagegeschäfte seien die Anla-

gevermittler beziehungsweise die Anlageunternehmen verpflichtet, 

die Anleger vollständig und zutreffend über das langfristige Anlage-

modell zu unterrichten. Im entschiedenen Fall seien die Gebührenan-

sprüche ungewöhnlich hoch gewesen, da sie die Anlage im Fall einer 

vorzeitigen Kündigung als wirtschaftlich völlig sinnlos erscheinen 

ließen. Auf diesen aufklärungsbedürftigen Umstand habe weder die 

Beklagte noch der Anlagevermittler das Ehepaar hingewiesen. Die Be-

klagte hätte ungefragt über diesen Punkt ihres Produkts vor Abschluss 

des Vertrages aufklären oder zumindest dem Ehepaar rechtzeitig vor 

Abschluss des Vertrages diese Information in deutlicher Art und Weise 

zukommen lassen müssen. Die Beklagte habe daher eine Pflichtverlet-

zung bei Vertragsschluss begangen und müsse dem Ehepaar den An-

lageschaden zurückzahlen. Denn es werde vermutet, dass der Anleger 

bei zutreffender Aufklärung von der Zeichnung der Anlage abgesehen 

hätte.

Amtsgericht München, Urteil vom 31.07.2014, 122 C 4188/14, nicht 

rechtskräftig

Geldanlage: 5.000 Euro Gebühren für 6.000 Euro-
Edelmetall-Einlagerung sind „erklärungsbedürftig“

Ein Ehepaar, das von einem Anlagevermittler empfohlen bekommen 

hat, regelmäßig Geld in Silber und Gold zu investieren (und das über 

einen Zeitraum von 2 Jahren auch in Höhe von insgesamt knapp 6.000 

Euro in die Tat umsetzte), muss die geforderte Depotgebühr (hier in 

Höhe von fast 5.000 Euro) des Edelmetallhändlers und -verwalters 

nicht bezahlen, wenn es das Depot kündigt und auf die Gebühr vor 

Abschluss des Anlagevertrages nicht „in deutlicher Art und Weise“ hin-

gewiesen worden ist. 

Die Pflicht zur Zahlung des Entgelts sei nicht Vertragsinhalt geworden, 

so das Amtsgericht München. Der Vermittler oder der Unternehmer 

hätten vollständig und zutreffend über das Anlagemodell unterrichten 

müssen. Denn es sei zu vermuten, dass der Anleger bei zutreffender 

Aufklärung von der Zeichnung der Anlage abgesehen hätte. 

AmG München, 122 C 4188/14
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Wohnungseigentum durch freilaufenden Hund nicht 
beeinträchtigt

Ein freilaufender Hund beeinträchtigt nicht das Recht eines Woh-

nungseigentümers, sein Eigentum ungestört nutzen zu können. Dies 

stellt das Amtsgericht (AG) München klar.

Der Kläger ist Miteigentümer einer Wohnungseigentümergemein-

schaft und bewohnt seine Eigentumswohnung selbst. Die Beklagten 

sind seit Juli 2012 Mieter einer Wohnung in derselben Anlage. Die Mie-

ter halten mit Genehmigung der Eigentümergemeinschaft und ihrer 

Vermieter einen Hund. Dieser ist circa 28 Kilogramm schwer und hat 

eine Schulterhöhe von etwa 48 Zentimetern. Der Kläger will erreichen, 

dass das Gericht den beklagten Mietern einen Leinenzwang auferlegt, 

wenn der Hund sich außerhalb der Wohnung auf dem Gelände der Ei-

gentümergemeinschaft befindet. Der Kläger trägt vor, dass der Hund 

jung und ungestüm sei. Er habe einmal versucht, die Ehefrau des Klä-

gers zu beschnüffeln und an ihr hochzuspringen. Diverse Male hätten 

der Kläger und seine Ehefrau ihren Weg ändern oder abwarten müssen, 

um eine Begegnung mit dem Hund zu vermeiden. Der Kläger fühlt sich 

durch den nicht angeleinten Hund beeinträchtigt und in seiner Bewe-

gungsfreiheit eingeschränkt.

Das AG hat den Hundehaltern und Mietern der Wohnanlage Recht 

gegeben. Der Hund muss danach nicht angeleint werden. Die Haus-

ordnung sehe keine Leinenpflicht für Hunde auf der Anlage vor, sodass 

danach die Mieter nicht zum Anleinen ihres Hundes verpflichtet sei-

en. Der Hund beeinträchtige den Kläger auch nicht in seinem Eigen-

tumsrecht. Der Kläger und seine Ehefrau könnten ihre Wohnung und 

die Gemeinschaftsflächen ungehindert nutzen, auch wenn sich der 

Hund dort aufhalte. Von dem Hund gehe keinerlei Gefahr aus. Das Be-

schnuppern beziehungsweise Hochspringen an der Ehefrau des Klägers 

sei sofort von den Hundehaltern unterbunden worden. Der Kläger und 

seine Frau könnten trotz der Anwesenheit des Hundes ohne Weiteres 

ihre Wege auf dem Gelände der Eigentümergemeinschaft fortsetzen. 

Die Haltung des Hundes sei auch genehmigt gewesen. Das Recht eines 

Miteigentümers reiche nur soweit, wie es von der Gemeinschaftsord-

nung und den Beschlüssen der Eigentümergemeinschaft ausgestaltet 

sei, betont das AG.

Amtsgericht München, Urteil vom 23.10.2013, 113 C 19711/13

Bar gezahltes Taschengeld an Au-pair-Mädchen  
mindert Steuer nicht

Zahlt ein Steuerpflichtiger einem Au-pair-Mädchen, das während sei-

ner Arbeit sein minderjähriges Kind betreut, Taschengeld in bar aus, so 

kann er diese Aufwendungen nicht steuermindernd geltend machen. 

Das gilt nach einem Urteil des Kölner Finanzgerichts (FG) selbst dann, 

wenn das Au-pair-Mädchen über kein Bankkonto verfügt und deswe-

gen auf der Barzahlung besteht.

Der Kläger erzielt Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Er ist ver-

witwet und hat eine 2001 geborene Tochter. In seiner Einkommen-

steuererklärung für 2010 machte er Kinderbetreuungskosten in Höhe 

von 9.153 Euro geltend, darunter 3.080 Euro für ein Au-pair-Taschen-

geld. Der Kläger erläuterte dazu, das Au-pair-Mädchen habe nach ei-

genen Angaben nicht über ein Konto verfügt. Das beklagte Finanzamt 

berücksichtigte das bar gezahlte Taschengeld nicht bei den Kinderbe-

treuungskosten. Die hiergegen eingelegte Klage hatte keinen Erfolg.

Das Finanzamt habe den bar an die Au-pair-Kraft geleisteten Betrag 

von 3.080 Euro zu Recht unberücksichtigt gelassen, so das FG. Denn 

die Berücksichtigung setze voraus, dass der Steuerpflichtige für die 

Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das 

Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. Die Abzugsvoraussetzung 

einer unbaren Zahlung sei auch rechtmäßig und sehe zu Recht keine 

Ausnahmen vor.

Hier hat der erwerbstätige Kläger zwar unstreitig aufgrund eines Au-

pair-Vertrages die Leistung des Au-Pairs zur Betreuung seines unter 

14 Jahre alten Kindes aufgewendet, diese jedoch in bar entgolten, 

sodass deshalb deren steuermindernde Berücksichtigung ausscheide. 

Dass das Au-pair als Erbringerin der Betreuungsleistung im Streitfall 

auf Barzahlung bestanden haben möge, könne der Klage nicht zum Er-

folg verhelfen, so das FG. Denn auch bei der steuerlichen Behandlung 

von Unterhaltskosten, wozu die Kinderbetreuungskosten gehören, sei 

die grundsätzliche Befugnis des Gesetzgebers zur Vereinfachung und 

Typisierung zu beachten. Er dürfe grundsätzlich generalisierende, ty-

pisierende und pauschalierende Regelungen treffen, ohne wegen der 

damit unvermeidlich verbundenen Härten gegen den allgemeinen 

Gleichheitssatz zu verstoßen. Der Gesetzgeber habe davon ausgehen 

dürfen, dass angesichts der weiten Verbreitung des bargeldlosen Zah-



Schaufenster Steuern Mandantenbrief der Steuerkanzlei Daniel Klein

Dipl.-Kfm./-Hdl. Daniel Klein Steuerberater 9

lungsverkehrs von den Steuerpflichtigen die Abzugsvoraussetzungen 

typischerweise erfüllt werden können. Dem Sonderfall, dass sich ein 

Leistungserbringer, wie im Streitfall geschehen, der bargeldlosen Zah-

lung verweigert, habe der Gesetzgeber jedenfalls nicht unter verfas-

sungsrechtlichen Gesichtspunkten Rechnung tragen müssen.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 10.01.2014, 15 K 2882/13

Kindergeldbescheid: Einspruch durch einfache E-Mail 
ist unwirksam

Mit einer einfachen E-Mail kann der Bescheid einer Behörde nicht wirk-

sam angefochten werden. Betroffene müssen damit rechnen, dass der 

Bescheid, gegen den sie sich wenden wollen, deshalb mangels wirksa-

mer Anfechtung zu ihren Ungunsten bestandskräftig wird. Das hat das 

Finanzgericht (FG) Hessen entschieden.

Die Mutter eines volljährigen Kindes hatte gegen den Aufhebungs- und 

Rückforderungsbescheid der Familienkasse lediglich mit einfacher E-

Mail Einspruch eingelegt. Die Familienkasse wertete die einfache E-

Mail zwar als wirksamen Einspruch, wies diesen Einspruch jedoch in 

der Sache als unbegründet zurück.

Die hiergegen erhobene Klage der Mutter hatte keinen Erfolg. Das 

FG Hessen entschied, dass der mit der einfachen E-Mail angegriffene 

Bescheid – entgegen der übereinstimmenden Auffassung der Klägerin 

und der Familienkasse – bereits mangels wirksamer Anfechtung be-

standskräftig geworden ist. Denn ein lediglich mittels einfacher E-Mail 

eingelegter Einspruch genüge den gesetzlichen Anforderungen nicht. 

Eine Entscheidung zu der Frage, ob der Bescheid inhaltlich rechtmäßig 

war, sei deshalb nicht mehr zu treffen.

Im Einzelnen hat das FG darauf hingewiesen, dass eine elektronische 

Einspruchseinlegung nach § 87a Absatz 3 Sätze 1 und 2 Abgabenord-

nung (AO) zwingend mit einer so genannten qualifizierten elektroni-

schen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen sei. Hierdurch 

werde sichergestellt, dass die besonderen Zwecke der bisher üblichen 

Schriftform im Zeitpunkt der Rechtsbehelfseinlegung auch im mo-

dernen elektronischen Rechtsverkehr erfüllt werden. Nur durch die 

qualifizierte elektronische Signatur könne gewährleistet werden, dass 

der E-Mail neben dem Inhalt der Erklärung auch die Person, von der 

sie stammt, hinreichend zuverlässig entnommen werden könne. Au-

ßerdem werde sichergestellt, dass es sich hierbei nicht nur um einen 

Entwurf handele, sondern dass die E-Mail mit dem Wissen und dem 

Willen des Betroffenen der Behörde zugeleitet worden sei.

Dies werde auch durch die gesetzlichen Regelungen des ab dem 

01.08.2013 in Kraft getretenen so genannten E-Government-Gesetzes 

belegt. Denn der Gesetzgeber habe dort bewusst auf die Versendung 

elektronischer Dokumente nach dem De-Mail-Gesetz und eben nicht 

auf die allgemein gebräuchliche E-Mail-Kommunikation zurückgegrif-

fen. Schließlich könne sich die Klägerin nicht darauf stützen, dass Fi-

nanzbehörden und Familienkassen in der Praxis bisher auch einfache 

E-Mails als formwirksamen Einspruch angesehen hätten. Denn der 

Verwaltung stehe es aufgrund des Prinzips der Gewaltenteilung nicht 

zu, mittels Richtlinien (hier: des Anwendungserlasses zur Abgabenord-

nung) die gesetzlichen Formerfordernisse außer Kraft zu setzen. Weil 

im konkreten Streitfall seit der Einspruchseinlegung durch einfache E-

Mail mehr als ein Jahr vergangen war, könne sich die Klägerin schließ-

lich auch nicht auf mangelndes Verschulden im Rahmen eines so ge-

nannten Wiedereinsetzungsantrages nach § 110 AO berufen.

Das FG Hessen, das mit dieser Entscheidung von der gesamten Kom-

mentarliteratur und von Teilen der finanzgerichtlichen Rechtsprechung 

abweicht, hat die Revision zugelassen. Das Revisionsverfahren wird 

beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen III R 26/14 geführt.

Finanzgericht Hessen, 8 K 1658/13, nicht rechtskräftig

Abiturzeugnis: Bemerkungen über Notenschutz für 
Legastheniker sind unzulässig

Bemerkungen im Abiturzeugnis über Notenschutz für Legastheniker 

(etwa die Nichtbewertung von Rechtschreibleistungen) sind unzuläs-

sig. Dies stellt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) in 

zwei Verfahren klar. Die Revision gegen die beiden Urteile wurde zu-

gelassen.

Hintergrund: Beim so genannten Notenschutz werden – im Gegen-

satz zum bloßen Nachteilsausgleich, etwa durch Verlängerung der 

Bearbeitungszeit zum Ausgleich einer Behinderung – an den Legas-

theniker geringere Leistungsanforderungen als an die übrigen Schüler 

gestellt, zum Beispiel, indem Rechtschreibfehler nicht in die Bewer-

tung einfließen.
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Zwei Abiturienten, denen fachärztlich „Legasthenie“ attestiert worden 

war, hatten gegen in ihren Abiturzeugnissen enthaltene Bemerkungen, 

nach denen unter anderem Rechtschreibfehler nicht bewertet wurden, 

geklagt. Vor dem Verwaltungsgericht hatten sie keinen Erfolg.

Nach Auffassung des BayVGH fehlt es an einer gesetzlichen Grundla-

ge für Bemerkungen über Notenschutz für Legastheniker im Abitur-

zeugnis. Über die Zulässigkeit von Maßnahmen des Notenschutzes 

einschließlich ihrer Folgen – etwa in Bezug auf das auszustellende 

Zeugnis – habe im Wesentlichen der parlamentarische Gesetzgeber 

zu entscheiden. Dies gelte jedenfalls bei schulischen Abschlussprüfun-

gen, die für den beruflichen Werdegang bedeutsam seien. Denn wegen 

der mit Maßnahmen des Notenschutzes verbundenen Abweichun-

gen von den allgemein geltenden Leistungsanforderungen sei der aus 

den Grundrechten auf Gleichbehandlung und Berufsfreiheit folgende 

Anspruch aller Prüflinge auf Chancengleichheit in erheblicher Wei-

se betroffen. Maßnahmen des Notenschutzes in der Schule sehe der 

Gesetzgeber in Bayern gegenwärtig nicht vor. Sie seien – ebenso wie 

entsprechende Zeugnisbemerkungen – deshalb rechtlich unzulässig, 

solange der Gesetzgeber im Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit hierfür 

keine gesetzliche Grundlage geschaffen habe.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteile vom 28.05.2014, 7 B 

14.22 und 7 B 14.23

Mieterhöhung: Aus einem Altbau kann kein Neubau 
werden 

Ein Altbau kann auch dann nicht zum Neubau werden, wenn der Eigen-

tümer eine umfangreiche Sanierung vornimmt und danach die Miete 

an das Neubauniveau anpassen will. 

Im konkreten Fall hatte ein Vermieter einen Plattenbau aus dem Jahr 

1985 im Jahr 1999 umfassend saniert, entkernt und zum Teil auf bis 

zu drei Geschosse zurückgebaut. Daher stufte er das Haus nunmehr 

als Neubau ein, was die Mieter zu Recht nicht akzeptierten. Für die 

Einordnung eines Gebäudes in einen Mietspiegel sei das Baujahr bezie-

hungsweise die Bezugsfertigkeit der Wohnung ausschlaggebend. Eine 

Sanierung und Modernisierung sei kein vollständiger Neubau, auch 

wenn die Arbeiten äußerst umfangreich gewesen waren.

AmG Berlin-Lichtenberg, 6 C 425/13

Gartenpflege durch Mieter: Vermieter hat kein  
Gestaltungsrecht

Bei Einfamilienhäusern ist der Garten in der Regel mit vermietet. In 

den meisten Fällen obliegt dann dem Mieter die Gartenpflege. In die-

sen Fällen ist der Mieter frei in seinen Gestaltungsmöglichkeiten. Der 

Vermieter darf ihm keine Vorgaben machen, wie die Gartenpflege kon-

kret auszusehen hat. Der Vermieter habe also kein Direktionsrecht, be-

tont der Mieterbund Schleswig-Holstein unter Hinweis auf ein Urteil 

des Landgerichts (LG) Köln.

Das gelte auch dann, wenn der Mieter völlig andere Vorstellungen von 

Gartengestaltung und -pflege entwickele. Im strittigen Fall habe der 

Vermieter seinem Mieter zu Vertragsbeginn einen „englischen Rasen“ 

überlassen, der sich im Laufe der Mietzeit dann zu einer Wiese mit Klee 

und Unkraut gewandelt habe. Der Vermieter habe dies als klaren Fall 

von unterlassener Gartenpflege und Verwahrlosung angesehen. Er 

klagte laut Mieterbund auf Zutritt und wollte Vertikutierarbeiten im 

Mietergarten durchführen lassen.

Das LG Köln habe die Klage abgewiesen. Der Mieter sei in der Gestal-

tung der Gartenpflege frei. Wenn er eine Wiese mit Wildkräutern ei-

nem englischen Rasen vorziehe, habe das nichts mit einer Verwahrlo-

sung des Gartens zu tun.

Mieterbund Schleswig-Holstein, PM vom 14.08.2014 zu Landgericht 

Köln, Urteil vom 21.10.2010, 1 S 119/09


